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Pauschalierung von Verwaltungsausgaben



• Anwendung

– Für alle ab 2010 begonnenen Projekte

• Höhe der Pauschale

– Bis zu 20 vom Hundert der 

abgerechneten Vergütung für eigenes 

und Fremdpersonal (AG-Brutto-

Ausgaben)

Pauschalierung von Gemeinkosten (1)



• Die Pauschale beinhaltet

– Vergütungen Geschäftsführung und 

Verwaltungspersonal

– Ausgaben für allgemeines Büromaterial

– Ausgaben für Räume der Verwaltung

– Allgemeine Ausgaben für Kommunikation

Pauschalierung von Gemeinkosten (2)



• Die Pauschale beinhaltet

– Ausgaben für Steuern, Versicherungen, Beiträge

– Ausgaben für Steuerberatung und 

Wirtschaftsprüfung

– Sonstige Verwaltungsausgaben

Die vorgenannten Ausgaben sind damit nicht mehr 

einzeln abrechenbar!

Pauschalierung von Gemeinkosten (3)



Unterscheide

1. Eigene Maßnahmen der Gebietskörperschaft

2. Maßnahmen nachgeordneter Träger

a. Weitergabe der Zuwendung mittels 

Zuwendungsbescheid

b. Vergabe gemäß VOL  - Vertrag

Pauschale Abrechnung 

von Gemeinkosten (1)



1. Eigene Maßnahmen

– Abrechenbar sind bis zu 20 % der Arbeitgeber-

Brutto-Ausgaben für Bildungspersonal 

(eigenes und Fremdpersonal)

– Eingabe des Vomhundertsatzes in der 

Belegliste der Gebietskörperschaft

Pauschale Abrechnung

von Gemeinkosten (2)



2. Maßnahmen untergeordneter Träger

a. Bei Weitergabe der Zuwendung mittels 

Zuwendungsbescheid

• Abrechenbar sind bis zu 20 % der 

Arbeitgeber-Brutto-Ausgaben für Bildungspersonal 

(eigenes Personal und Fremdpersonal)

• Eingabe des Vomhundertsatzes in die Belegliste 

des untergeordnete Trägers

Pauschale Abrechnung

von Gemeinkosten (2)



2. Maßnahmen untergeordneter Träger

b. Vergabe gemäß VOL – Vertrag

• Keine Abrechnung von Gemeinkosten

Pauschale Abrechnung von 

Gemeinkosten (3)



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


